
Alter
SuS

Veröffentlichung von 
Fotos, Filmen,

sonstigen digitalen Medien

Veröffentlichung von
Namen

bis 
14 Jahre

nur Einwilligung der
Erziehungsberechtigten

erforderlich

14 - 16 
Jahre Einwilligung der

Erziehungsberechtigten
und der Schülerinnen und 
Schüler (SuS) erforderlich
(falls erforderliche Einsichtigkeit vorhanden)

nur Einwilligung der
Erziehungsberechtigten

erforderlich

16 - 18 
Jahre

SuS üben alle Rechte 
selbst aus. 

(falls erforderliche Einsichtigkeit vorhanden)

ab 18 
Jahren SuS üben alle Rechte selbst aus.
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